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Hintergrund

verfassung (Artikel 2) und aus unseren

Interessen ab:

e Wir wollen Uber unsere eigenen Angele-
genheiten, im Innern wie nach aussen,
frei entscheiden, ohne darin durch die
Androhung oder Anwendung direkter
oder indirekter Gewalt beeintrachtigt zu
werden.

e Wir wollen unsere Bevdlkerung und ihre
Lebensgrundlagen vor existenziellen
Gefahren bewahren und schitzen.

e Wir wollen zur Stabilitat und Frieden jen-
seits unserer Grenzen und zum Aufbau
einer internationalen Wertegemeinschaft
beitragen. Damit vermindern wir das
Risiko, dass die Schweiz und ihre Bevdl-
kerung von den Folgen von Instabilitat
und Krieg im Ausland berlhrt werden.
Gleichzeitig bringen wir damit unsere
internationale Solidaritat zum Ausdruck.

Die Armee - ein sicher-
heitspolitisches Instrument

Der Auftrag der Armee umfasst nach wie

vor die drei Teile:

— Beitréage zur Friedensunterstiitzung und
Krisenbewaltigung

- Raumsicherung und Verteidigung

— Beitrage zur Pravention und Bewalti-
gung existenzieller Gefahren

Das ist neu

Im Vergleich zum bisherigen Armeeauftrag
«Friedensférderung» soll sich die Armee
stéarker vor Ort engagieren und die Ausbil-
dung intensivieren. Die eingesetzten Ver-
bénde sollen bewaffnet werden kdnnen,
wenn dies flr ihren Schutz und die Erfil-
lung ihres Auftrags nétig ist. Uber die Teil-
nahme an Einsatzen, Art und Dauer sowie
Einsatzregeln entscheidet der Bundesrat
mit nachfolgender Zustimmung des Parla-
ments.

Im Vergleich zum bisherigen Verteidi-
gungsauftrag wird die Zusammenarbeit mit
anderen Armeen, vor allem in der Ausbil-
dung, ausgebaut.

Im Vergleich zu friiher muss die Armee bei
der «Pravention und Bewaltigung existen-
zieller Gefahren» in der Lage sein, nach
kurzer Vorbereitung mehrere solche Ein-
satze gleichzeitig zu leisten. Fir solche
Einsatze wie auch bei der Friedensunter-
stitzung missen Teile der Armee rasch
verflgbar sein.

Dazu gilt, dass die Armee bei einem Riick-
fall in machtpolitische Auseinandersetzun-
gen zeitgerecht Besténde, Dienstpflicht-
dauer, Ausrlstung und Ausbildung den
neuen Gegebenheiten anpassen kann. Ein
politischer Entscheid dafir ist Bedingung.

Miliz, Dienstpflicht,
Neutralitat

«Uberall dort, wo die Miliz zurzeit einge-
setzt ist, zeigt sie sich auf der Hohe ihrer
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Aufgabe», lobt Bundesrat Adolf Ogi. In der
Folge hélt der Bundesrat auch weiterhin
am Milizprinzip fest.

Auf der andern Seite zeigt sich, dass die
Verfligbarkeit der Armee in Friedenszeiten
enge Grenzen hat. Der sicherheitspolitische
Bericht sieht deshalb vier Reformelemente
vor, die sich im Rahmen der geltenden Ver-
fassung umsetzen lassen: Dienst am Stilick
fur gewisse Funktionen, Dienst auf Ver-
tragsbasis (Zeitsoldaten), massvolle Er-
héhung des Anteils von Berufspersonal
und frihere Entlassung aus der Dienst-
pflicht durch Senkung der Besténde. In
Bezug auf die Neutralitat gilt es, die neu-
tralitatsrechtlichen Grenzen zu wahren,
gleichzeitig jedoch den neutralitatsrecht-
lichen Spielraum optimal zu nutzen. 0

Erster DURO-Export-
auftrag nach Schweden

Bucher-Guyer AG, Fahrzeuge aus Niederwenin-
gen, und die Firma Berco Production AB aus
Skelleftea in Schweden présentierten im Mai und
Juni 1999 dem schwedischen Markt das hier all-
seits bekannte Geléandefahrzeug DURO.
Landesweit, in 15 verschiedenen Orten von Lund
im Stden bis Boden im Norden Schwedens,
wurde der DURO eingeladenen Vertretern von zi-
vilen Notfalldiensten, Feuerwehren, Kraftwerks-
betreibern und der schwedischen Landesvertei-
digung vorgestellt.

Der Zweck der Vorflihrung, die ausgezeichnete
Fahreigenschaft und Universalitdt des allrad-
angetriebenen DURO fiir den zivilen und militari-
schen Einsatz einer anspruchsvollen Kundschaft
vorzustellen, wurde voll erfiillt. Mit dem Resultat
einer ersten Bestellung durch die Firma Berco.
«Das ist der erste Auftrag flr Schweden. Wir
sehen gute Méglichkeiten flir weitere Auftrdge
im schwedischen Markt», meint Ivan Feigel, Ge-
schéftsfiihrer der Firma Bucher-Guyer AG, Fahr-
zeuge.

Fur weitere Informationen wahlen Sie die Tele-
fonnummer 01 857 23 39 (Herr Manfred Sturm,
Marketing Manager) oder unsere Internet-Adres-
se: www.bucherguyer.ch/vehicles.
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MUNSINGEN

Samstag, 18. September 1999
in Miinsingen

Disziplinen:

¢ 300-Meter-Schiessen

e Ziel- und Weitwurf mit HG
e Skore OL

Auskunft und Anmeldung:

Sax Claude, Terrassenweg 4, 3110 Minsingen
Tel. P: 021/922 95 05, Fax G: 021/627 4110
E-Mail: B3K99@hotmail.com

 Militargeschichte

kurz gefasst

Vom Gruss des Soldaten

Die Abbildung zeigt einen Grenadier des fran-
zésischen Schweizer Garderegiments um 1780
mit «gestrecktem» Gewehr. Das «Strecken»
der Waffe (auch der Stangenwaffe, zum Bei-
spiel des Spontons) war eine Grussform, die
hohen Persénlichkeiten wie dem Monarchen
oder der Generalitat entboten wurde. Im Ge-
gensatz zu anderen bis in die Gegenwart prak-
tizierten Ehrenbezeugungen, dem Salutieren
mit der Hand, dem «Haltung annehmen», der
Blickwendung, dem Présentieren des Geweh-
res oder dem Senken der Blankwaffe bezie-
hungsweise des Feldzeichens, verlor sich das
«Strecken» infolge veranderter Bewaffnung
schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Wie folgende Beispiele zeigen, verbirgt sich
hinter den militarischen und zivilen Grussfor-
men eine Menge Symbolik. So wurde mit dem
Reichen der Hand urspriinglich angezeigt,
dass keine Absicht bestand, eine Waffe zu zie-
hen. Ebenso friedliche Gesinnung demon-
strierte man mit dem Senken des gezogenen
Degens beziehungsweise des Sébels. Das
Prasentieren des Gewehrs wiederum geht auf
das Vorzeigen zur Kontrolle des Ladezustan-
des zurlick. Oder das «Liften» der Kopfbe-
deckung hatte seinen Ursprung im Abnehmen
des Helms, womit sich einst der im Turnier un-
terlegene Ritter als geschlagen zu erkennen
gab. Da sich die letztgenannte Ehrenbezeu-
gung mit der Einfilhrung unférmiger Grena-
diermiitzen und Tschakos als zu umstéandlich
erwies, wurde das Abnehmen der Kopfbe-
deckung schliesslich nur noch durch Anlegen
der linken oder rechten Hand angedeutet.
Die militarischen Ehrenbezeugungen waren
wie eingangs erwahnt, nach Stand und Rang
der zu griissenden Person exakt reglemen-
tiert. So entnehmen wir einem 1855 erstellten
Soldbuch des Schweizerregiments von Suy
Nr. 2 im Dienste des Konigreichs beider SiZ"
lien (iber den Gruss mit dem Gewehr: «Vor J&-
dem Offizier bis und mit Hauptmann, ohne z!
schultern vorbeimarschieren. Vor jedem Ober
offizier und General schultern und vorbeimar~
schieren. Vor jeder Koniglichen Person schul-
tern, Halt und Front, vor dem Hochwiirden falft
aufs Knie.» Die héchste Ehrerbietung kam im
katholischen Neapel also dem Allerheiligsten
Sakrament zu, der in den Leib Christi tra""
substantiierten Hostie, welche die Geistlich™

keit bei kirchlichen Zeremonien in einer M°”;‘
stranz mittrug. Von Vincenz Oile,'wﬂ

9
SCHWEIZER SOLDAT 99



	Militärgeschichte kurz gefasst

